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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Arqum Gesellschaft  
für Arbeitssicherheit, Qualitäts- und Umweltmanagement mbH 

(nachfolgend „Arqum“) – Stand Juni 2026 
 
1. Anwendungsbereich 

 Für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen Arqum und dem Auftraggeber gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für zukünf-
tige Verträge und Angebote. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des 
Auftraggebers gelten nur, soweit Arqum diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat.  

 
2. Leistungsumfang 

2.1 Art und Umfang der von Arqum geschuldeten Leistungen, die konkrete Aufgabenstel-
lung und Vorgehensweise ergeben sich aus dem individuellen Vertrag, der auf der 
Grundlage des Angebots von Arqum vereinbart wurde.  

2.2 Soweit nicht ausdrücklich anderweitig schriftlich vereinbart, schuldet Arqum die Leis-
tung von Diensten, nicht aber einen Erfolg.  

2.3 Rechtsdienstleistungen von Arqum ersetzen keine anwaltliche Beratung. Arqum 
übernimmt insbesondere keine Gewähr für die Vollständigkeit seiner Rechtsdienst-
leistungen. Die von Arqum erbrachten Rechtsdienstleistungen sind als Nebenleistung 
zum Berufs- und Tätigkeitsbild von Arqum im Sinne von § 5 Abs. (1) Rechtsdienst-
leistungsgesetz anzusehen. 

 
3. Mitwirkung des Auftraggebers 

3.1 Der Auftraggeber wird alle für die Leistungserbringung durch Arqum erforderlichen 
Maßnahmen in seiner Sphäre rechtzeitig und kostenfrei vornehmen, die Leistungser-
bringung durch Arqum begleiten und insbesondere erforderliche Erklärungen recht-
zeitig abgeben sowie Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen, Arqum 
von allen Vorgängen und Umständen, die für die Leistungserbringung von Bedeutung 
sein können, in Kenntnis setzen und Arqum im erforderlichen Umfang Zugang zu den 
Betriebsstätten des Auftraggebers gewähren. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge 
und Umstände, die erst während der Leistungserbringung durch Arqum bekannt wer-
den.  

3.2 Arqum haftet nicht für Schäden, soweit diese auf unterlassener oder unzureichender 
Mitwirkung des Auftraggebers und/oder von ihm beauftragter dritter Personen beru-
hen; auch ein Anspruch auf Mängelhaftung gegen Arqum besteht insoweit nicht. 

3.3 Für die Leistungserbringung vereinbarte Fristen sind für Arqum nicht verbindlich, es 
sei denn, der Auftraggeber hat etwaige Mitwirkungspflichten (z. B. Bereitstellung von 
Informationen, Unterlagen, Verschaffung von Zugang zu bestimmten Einrichtungen) 
ordnungsgemäß erfüllt.  

3.4 Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit der von ihm oder Dritten an Arqum zum 
Zwecke der Leistungserbringung durch Arqum übergebenen Unterlagen und Informa-
tionen. 

 
4. Zahlungsbedingungen 

 Die im Vertrag geregelte Vergütung versteht sich netto zuzüglich gesetzlicher Um-
satzsteuer. Die Zahlungen sind fällig ohne Abzüge 14 Tage nach Rechnungsdatum. 
Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, rechnet Arqum seine Leistungen 
monatlich oder quartalsweise ab. Arqum kann für seine Leistungen einen angemes-
senen Vorschuss verlangen.  
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5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte 
5.1 Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen, anerkannten oder rechtskräftig fest-

gestellten Forderungen die Aufrechnung erklären.  
5.2 Der Auftraggeber kann ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen Ansprüchen aus dem-

selben Vertragsverhältnis ausüben. Voraussetzung ist weiter, dass diese Ansprüche 
unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.  

 
6. Verwendung von Arbeitsergebnissen  

 Der Auftraggeber darf die Ergebnisse aller von Arqum erbrachten Leistungen nur für 
eigene betriebliche Zwecke im Rahmen des vertraglichen Zweckes nutzen. Er darf sie 
ohne schriftliche Einwilligung von Arqum weder an Dritte weitergeben noch veröf-
fentlichen. Das Urheberrecht an den Arbeitsergebnissen verbleibt bei Arqum. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

 Das Eigentum an von Arqum gelieferten Waren einschließlich schriftlicher Ausarbei-
tungen und das Recht zur Nutzung und Verwertung der Arbeitsergebnisse von Arqum 
gehen erst mit vollständiger Zahlung durch den Auftraggeber auf den Auftraggeber 
über. Bei einer Vertragsverletzung durch den Auftraggeber, einschließlich Zahlungs-
verzug, ist Arqum berechtigt, gelieferte Waren und übergebene schriftliche Ausarbei-
tungen zurückzunehmen und die Verwertung und Nutzung der Arbeitsergebnisse von 
Arqum zu untersagen. Übersteigt der Wert der noch im Eigentum von Arqum befind-
lichen Waren, Ausarbeitungen und Arbeitsergebnisse die Höhe der zu sichernden 
Zahlungsansprüche um mehr als 10 %, dann ist Arqum verpflichtet, auf Verlangen 
des Auftraggebers nach Auswahl von Arqum Eigentum an Waren zu übertragen und 
die Nutzung abgrenzbarer Arbeitsergebnisse zu gestatten. 

 
8. Vertraulichkeit 

 Die Vertragspartner werden alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse des anderen Vertragspartners sowie Informationen, die vom an-
deren Vertragspartner als vertraulich gekennzeichnet übergeben wurden, nur Vertre-
tungsorganen und Arbeitnehmern der Vertragsparteien zugänglich machen und kei-
nen weiteren dritten Personen. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung gilt nicht, 
wenn die Informationen dem Vertragspartner vor Bekanntgabe durch den anderen 
Vertragspartner bereits bekannt waren oder offenkundig waren, nach Bekanntgabe 
an den Vertragspartner ohne Verletzung einer Vertraulichkeitspflicht offenkundig 
wurden oder von Dritten mitgeteilt wurden oder vom Vertragspartner aufgrund einer 
rechts- oder bestandskräftigen gerichtlichen oder behördlichen Anordnung offen zu 
legen sind. 

 Hinweis zu Videoaufzeichnungen und Transkripten aus Online-Terminen: Aus Grün-
den der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes und des Datenschutzes ist es dem 
Auftraggeber untersagt, ohne Erlaubnis von Arqum Online-Termine (bspw. Videokon-
ferenzen) aufzuzeichnen oder zu transkribieren. Ferner ist es untersagt, solche Vi-
deo- oder Tonaufzeichnungen und/oder Transkripte ohne Erlaubnis von Arqum zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen oder auf sonstige Wei-
se zu verwenden. Maßgeblich für die Arbeitsergebnisse aus Terminen ist das von 
Arqum im Anschluss übermittelte Protokoll bzw. der übermittelte Bericht. 

 
9. Mängelhaftung 

9.1 Eine Haftung für Mängel der Leistungen kommt nur in den vom Gesetz bestimmten 
Fällen in Betracht.  

9.2 Eine nur unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit der Leistung be-
gründet keinen Mangel.  

9.3 Der Auftraggeber hat die Arbeitsergebnisse unverzüglich nach Ablieferung durch 
Arqum bzw. Herstellung, wenn diese nicht abzuliefern sind, zu untersuchen und, 
wenn sich ein Mangel zeigt, Arqum unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der 
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Auftraggeber die Anzeige, so gilt die Arbeitsleistung als genehmigt, es sei denn, dass 
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 
Zeigt sich ein solcher Mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Ent-
deckung des Mangels gemacht werden; anderenfalls gilt die Arbeitsleistung auch in 
Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Arqum kann sich hierauf nicht berufen, 
wenn Arqum den Fehler arglistig verschwiegen hat. 

9.4 Ein Sachmangel bei bereitgestellter Software liegt ausschließlich dann vor, wenn die 
Software nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für 
die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet. Die vertragliche Beschaffenheit 
der Software ergibt sich insbesondere aus den Bestimmungen dieses Vertrages und 
den Festlegungen in der Benutzerdokumentation und der Leistungsbeschreibung aus 
dem Angebot von Arqum. Unerhebliche Abweichungen stellen keinen Mangel dar. 
Keine unerheblichen Abweichungen sind solche, durch die eine zweckmäßige wirt-
schaftlich sinnvolle Nutzung von wesentlichen Teilen der Software nicht oder nur 
stark eingeschränkt möglich ist.  

9.5 § 639 BGB bleibt unberührt. Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche, 
auch aufgrund von Mängeln, gilt nachfolgende Ziffer. 

 
10. Haftung 

10.1 Arqum haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gleich aus welchem Rechtsgrund 
nach den gesetzlichen Vorschriften.  

10.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Arqum gleich aus welchem Rechtsgrund nur: 
a)  für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
b)  im Falle einer gesetzlich zwingend angeordneten Haftung nach dem Produkt-

haftungsgesetz,  
c)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (wesentli-

che Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Im Fall 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schadens begrenzt. Ausgeschlossen ist insoweit insbesondere die 
Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden, es sei denn diese 
Schäden waren vorhersehbar und typischerweise zu erwarten. Die Haftung für 
die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist zudem maximal begrenzt 
auf die Deckungssumme der Betriebshaftpflicht-versicherung von Arqum. Die-
se beträgt für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögens-
schäden EUR 10.000.000,00 je Schadensfall und für sonstige Vermögens-
schäden, die nicht durch vorhergehende Sach- und Personenschäden ausge-
löst wurden, EUR 1.000.000,00 je Schadensfall.  

10.3 Die Haftungsausschlüsse und –begrenzungen nach Ziffer 10.2 gelten im gleichen 
Umfang zugunsten der Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von Arqum. 

10.4 § 377 HGB findet entsprechend Anwendung auf Dienst- und Werkleistungen von 
Arqum. Die Mängelrüge entbindet den Auftraggeber nicht von seiner Zahlungspflicht. 

10.5 Die Haftung für Datenverlust beschränkt sich auf den Schaden, der bei regelmäßiger 
und ordnungsgemäßer Sicherung der Daten durch den Auftraggeber entstanden wä-
re.  

 
11. Verjährung 

11.1 Die Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche des Auftraggebers gegen Arqum auf 
Schadensersatz oder wegen Mängeln beträgt ein Jahr, soweit nicht § 438 Abs. 1 Nr. 
2 oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB Anwendung findet.  

11.2 Die Verjährungsfrist nach Ziffer 11.1 gilt nicht im Falle von Vorsatz, arglistigem Ver-
schweigen eines Mangels oder Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie. Sie gilt 
weiter nicht bei Schadensersatzansprüchen wegen Verletzung von Leben, Körper 
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oder der Gesundheit oder Freiheit einer Person, bei Ansprüchen aus dem Produkthaf-
tungsgesetz, bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. 

11.3 Die Durchführung der Nacherfüllung durch Arqum beinhaltet im Zweifel kein Aner-
kenntnis im Sinne von § 212 Nr. 1 BGB. Nacherfüllungsmaßnahmen hemmen die für 
den ursprünglichen Leistungsanspruch geltende Verjährungsfrist um die Dauer der 
durchgeführten Nacherfüllungsmaßnahme. Die Verjährungsfrist beginnt dadurch 
nicht neu. 

11.4 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
12. Vorzeitige Beendigung 

 Die Vertragspartner können den Vertrag nur aus wichtigem Grund vorzeitig kündi-
gen. Arqum hat im Falle der Kündigung Anspruch auf einen der bisher erbrachten 
Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung.  

 
13. Anpassung der Vergütung 

13.1 Werden Arqum oder dem Auftraggeber nach Vertragsabschluss Änderungen der Ge-
setzeslage bekannt, die Auswirkungen auf die von Arqum zu erbringenden Leistun-
gen haben (z. B. Änderung umweltrechtlicher Vorschriften), werden sich die Ver-
tragspartner hierüber unverzüglich informieren. Soweit hierdurch der Arbeitsaufwand 
für die Erbringung der nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen steigt, kann 
Arqum eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen.  

13.2 Zeigt sich im Laufe der Zusammenarbeit, dass der von Arqum zu leistende Aufwand 
aus anderen als den in Ziffer 13.1 genannten Gründen wesentlich von dem im Ver-
trag kalkulierten Aufwand abweicht, kann Arqum verlangen, dass über eine Anpas-
sung der Vergütung verhandelt wird. Arqum kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen und Zahlung eines seiner bisherigen Leistungen entsprechenden Teils der 
Vergütung verlangen, wenn der für die Leistungserbringung erforderliche Aufwand 
größer als der kalkulierte Aufwand ist und mit dem Auftraggeber keine Einigung über 
eine angemessene Erhöhung der Vergütung zustande kommt. 

 
14. Öffentlichkeitsarbeit 

 Sofern der Vertragspartner nicht widerspricht, ist Arqum berechtigt, den Vertrags-
partner als Referenz zu nennen. 

 
15. Schlussbestimmungen 

15.1 Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergän-
zungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich abgeschlossen oder 
schriftlich wechselseitig bestätigt werden. Von diesem Schriftformerfordernis kann 
nur schriftlich abgewichen werden. 

15.2 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen von Arqum aus dem Vertragsverhältnis ist Mün-
chen.  

15.3 Diese Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

15.4 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Bestehen und sei-
ne Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist München, nach Wahl von 
Arqum auch der Sitz des Auftraggebers. 

15.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teil-
weise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die einem wirt-
schaftlichen Erfolg der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt. 
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Zusätzliche Bestimmungen für Dienstleistungen im Bereich Compli-
ance 
 
1. Grenzen der Dienstleistungen 
1.1 Im Rahmen des Compliance Audits wird auf Basis einer aktuellen Audit-Checkliste 

gemeinsam mit dem Auftraggeber überprüft, ob ausreichende organisatorische Vor-
kehrungen zur Überwachung der Einhaltung der Umwelt-/Energie-
/Arbeitsschutzvorschriften bestehen. Basis für die gemeinsam mit dem Auftraggeber 
zu treffende Auswahl der zu auditierenden Rechtsvorschriften bildet der Auditkatalog 
der aktuellen Version des Compliance Audit Tools von Arqum. Dieser umfasst eine 
themenspezifische Auswahl von Gesetzen und Verordnungen und kann auf Wunsch 
vorab eingesehen werden.  

1.2 Ziel ist es, das System und die betrieblichen Prozesse zur Einhaltung der rechtlichen 
Verpflichtungen zu auditieren. Eine Bestätigung der Einhaltung aller gesetzlichen An-
forderungen ist damit nicht verbunden.  

1.3 Unsere Haupttätigkeit liegt in der Beurteilung der Gegebenheiten im Betrieb. Als Ne-
benleistung zu dieser Beurteilung erstellen wir gemeinsam mit dem Auftraggeber das 
Rechtskataster, in dem diejenigen Rechtsnormen aufgeführt werden, die wir gemein-
sam als auf den Auftraggeber anwendbar identifizieren. 
Wir beurteilen sodann gemeinsam mit dem Auftraggeber, ob die entsprechenden An-
forderungen tatsächlich im Betrieb eingehalten werden. Als Ergebnis wird eine Auf-
stellung des gemeinsam identifizierten Handlungsbedarfs erstellt. Dieser basiert auf 
Interviews mit zuständigen Personen des Auftraggebers und den während des Audits 
vom Auftraggeber vorgelegten Nachweisen.  

1.4 In Bezug auf die Vollständigkeit der ermittelten Vorschriften sowie entsprechender 
Handlungsempfehlungen weist Arqum ausdrücklich auf den Stichprobencharakter des 
Compliance Audits hin. 

1.5 Die Durchführung des Compliance Audits ersetzt keine rechtliche Prüfung im Einzelfall 
und entbindet den Auftraggeber daher nicht von der Verpflichtung, die Auditergeb-
nisse weitergehend zu analysieren und bei Zweifeln über Inhalt, Auslegung und An-
wendung von Rechtsvorschriften rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 
2. Mitwirkung des Auftraggebers 
2.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle für die Durchführung des Compliance Audits 

erforderlichen Auskünfte und Informationen nach bestem Wissen zeitnah zur Verfü-
gung zu stellen. Die am Compliance Audit beteiligten Beschäftigten werden rechtzei-
tig vor dem Audit informiert, um die benötigten Informationen vorbereiten zu kön-
nen. Findet das Audit vor Ort statt, stellt der Auftraggeber den Arqum-Berater*innen 
für die Dauer des Compliance Audits einen Internet-Zugang zur Verfügung. 

 
3. Einsatz des Arqum Compliance Tools 
3.1 Arqum setzt zur Durchführung des Compliance Audits und zur Bereitstellung der Au-

ditergebnisse das Arqum Compliance Tool ein. Mit dieser Webanwendung erhält der 
Auftraggeber für 12 Monate die Möglichkeit, über einen Zugang zu einem web-
basierten System die Auditergebnisse und das Rechtskataster abzurufen. 

3.2 Hinsichtlich des Schutzniveaus unserer Webanwendung gilt das „Merkblatt Informati-
onssicherheit Compliance Tool“ (siehe Anhang). 

3.3 Wird die Abwicklung des Compliance Audits über die Web-Anwendung Arqum Com-
pliance Tool vom Auftraggeber nicht gewünscht, ist dies vor der Auftragsvergabe 
schriftlich anzugeben. Für diesen Fall wird als Auswertung des Compliance Audits ein 
Excel-Dokument mit dem Rechtskataster und der Auswertung des Handlungsbedarfs 
erstellt. 
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Zusätzliche Bestimmungen für Software und softwarebasierte Leis-
tungen 
 
1. Allgemeines 
1.1 Für den Fall, dass die Leistungen von Arqum Software oder softwarebasierte Leistun-

gen (z. B. Zugang zu Webseiten, Servern oder Online-Portalen) (zusammen „Soft-
wareleistungen“) beinhalten, gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen diese Zusätzlichen Bestimmungen. 

1.2 Die Softwareleistungen können als Teil der allgemeinen Leistungen von Arqum er-
bracht werden oder Teil eines zusätzlichen, zeitbasierten Leistungspakets („Abon-
nement“) sein. 

1.3 Der Inhalt sowie die Funktionalitäten der Softwareleistungen ergeben sich aus dem 
individuellen Vertrag, der auf Grundlage des Angebots von Arqum vereinbart wurde. 
Serviceleistungen, die zusätzlich zu den Softwareleistungen erbracht werden (z. B. 
Installation und Konfiguration, Schulungen), sind nur geschuldet, wenn diese aus-
drücklich beauftragt sind. Es gelten in diesem Fall die vereinbarten Entgelte, die zu-
sätzlich zu den Lizenzgebühren für die Software anfallen. 

 
2. Bereitstellung der Softwareleistungen 
2.1 Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Bereitstellung der Softwareleistungen 

über einen durch oder im Auftrag von Arqum bereitgestellten Server. Dieser kann 
über das Internet erreicht werden und erfordert daher einen funktionierenden Inter-
netzugang des Auftraggebers. Für bestimmte Softwareleistungen kann zusätzliche 
Hard- und Software erforderlich sein, die durch den Auftraggeber auf eigene Kosten 
zu beschaffen ist. 

2.2 Soweit dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen Zu-
gangsdaten oder Passwörter mitgeteilt werden, sind diese von dem Auftraggeber 
strikt geheim zu halten und nicht weiterzugeben. Ein etwaiger Verlust der Zugangs-
daten oder Passwörter ist Arqum unverzüglich mitzuteilen. 

2.3 Arqum bemüht sich im wirtschaftlich angemessenen Umfang, die Softwareleistungen 
fortlaufend zur Verfügung zu stellen. Eine vollständige Verfügbarkeit 24 Stunden am 
Tag 7 Tage in der Woche kann indes nicht gewährleistet werden. Von der Verfügbar-
keit ausgenommen sind insbesondere geplante Ausfallzeiten für Wartung und Ser-
vicearbeiten sowie jede Nichtverfügbarkeit, die durch Umstände verursacht wird, die 
sich der zumutbaren Kontrolle von Arqum entziehen 

2.4 Arqum ist berechtigt, die eingesetzte Software zu überarbeiten und fortzuentwickeln. 
Dabei können einzelne Features entfallen oder umgestaltet werden. Sofern sich hie-
raus eine erhebliche Einschränkung der Softwareleistungen ergibt, so dass die weite-
re Nutzung für den Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist, ist dieser zur außeror-
dentlichen Kündigung eines zugrundeliegenden Abonnements berechtigt.  

 
3. Nutzung der Softwareleistungen 
3.1 Die Nutzung der Software ist nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser 

Vereinbarung, den geltenden Gesetzen und behördlichen Vorschriften gestattet. 
3.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Softwareleistungen seinen Mitarbeitern zugäng-

lich zu machen. Soweit von der Funktionalität der Software erfasst, wird Arqum hier-
für Benutzerkonten für einzelne Mitarbeiter einrichten. Der Auftraggeber haftet für 
seine Mitarbeiter (§ 278 BGB). 

3.3 Soweit die Software das Eingeben oder Hochladen von Daten oder Inhalten ermög-
licht, dürfen ausschließlich Daten oder Inhalte eingegeben oder hochgeladen werden, 
zu deren Nutzung und Vervielfältigung der Auftraggeber berechtigt ist und bezüglich 
derer keine Rechte Dritter verletzt werden. Es geltend die jeweiligen Speicherplatz-
grenzen für die Software. 
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3.4 Es ist nicht gestattet (i) die Softwareleistungen Dritten zur Verfügung zu stellen oder 

zugänglich zu machen; (ii) die Softwareleistungen zu verkaufen, weiterzuverkaufen, 
zu lizenzieren, unterzulizenzieren, zu vertreiben, zu vermieten oder zu verleasen; 
(iii) die Software zu nutzen, um verletzendes, verleumderisches oder anderweitig 
rechtswidriges oder unerlaubtes Material zu speichern oder zu übertragen oder um 
Material zu speichern oder zu übertragen, das die Rechte Dritter verletzt; (iv) die 
Software zum Speichern oder Übertragen von schadhaftem Code zu verwenden; (v) 
die Integrität oder Leistung der Software zu stören oder zu unterbrechen; (vi) zu 
versuchen, sich unbefugten Zugang zu der Software oder den damit verbundenen 
Systemen oder Netzwerken zu verschaffen; (vii) die Software oder Teile, Merkmale, 
Funktionen oder Benutzerschnittstellen davon zu kopieren, es sei denn, dies ist für 
die unter diesem Vertrag vorgesehene Nutzung der Software erforderlich; (viii) Fra-
ming oder Spiegeln eines Teils der Software zu betreiben; (ix) die Softwareleistun-
gen zu nutzen, um damit ein konkurrierendes Produkt oder eine konkurrierende 
Dienstleistung zu erstellen; oder (x) Reverse Engineering der Software zu betreiben 
(soweit eine solche Beschränkung gesetzlich zulässig ist).  

3.5 Für den Fall, dass der Auftraggeber gegen eine der Verpflichtungen dieser Bedingun-
gen verstößt, ist Arqum (ggf. nach vorheriger Abmahnung) berechtigt, die zugrunde-
liegende Vereinbarung oder das betroffene Abonnement aus wichtigem Grund zu 
kündigen. Darüber hinaus haftet der Auftraggeber für alle entstandenen Schäden, 
einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten. Dies gilt nicht, wenn der Auf-
traggeber für den Verstoß nicht verantwortlich ist. Bei Grund zur Annahme für einen 
schwerwiegenden Verstoß ist Arqum zudem berechtigt, den Zugang zu der Software 
vorübergehend einzustellen. Der Zugriff auf die Software wird wiederaufgenommen, 
sobald der Verdacht ausgeräumt ist. 

 
4. Lizenzgebühren 
4.1 Es gelten die für das jeweilige Abonnement vereinbarten Lizenzgebühren.  
4.2 Arqum ist jederzeit berechtigt, die Lizenzgebühren anzupassen. Bei bereits bestellten 

oder laufenden Abonnements gilt die Anpassung ab der nächsten Laufzeitverlänge-
rung. 

4.3 Soweit nicht abweichend vereinbart, beginnt die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr 
jeweils mit dem Beginn des vereinbarten Abonnementszeitraums. 

4.4 Für den Fall, dass der Auftraggeber die Software über den vertraglich vereinbarten 
Umfang hinaus nutzt oder diese Dritten zur Verfügung stellt, ist Arqum berechtigt, 
auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung eine Nachberechnung der Lizenzgebühren 
vorzunehmen. 

  
5. Geistiges Eigentum 
5.1 Arqum behält sich sämtliche Rechte an der Software vor, die Gegenstand der Soft-

wareleistungen ist.  
5.2 Arqum räumt dem Auftraggeber das nicht ausschließliche, nicht übertragbare und 

nicht unterlizenzierbare Recht ein, die Software gemäß dem Abonnement im vertrag-
lich vereinbarten Umfang zu nutzen. Das jeweilige Nutzungsrecht erlischt automa-
tisch, wenn das betreffende Abonnement endet. 

5.3 Ein Recht auf Bearbeitung der Software besteht nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung von Arqum sowie in den gesetzlich zwingenden Fällen nach den §§ 69 ff. 
UrhG. 

5.4 Soweit nicht anderweitig vereinbart, erhält der Auftraggeber die Software nur im Ob-
jektcode. Ein Anspruch auf den Sourcecode besteht nicht. 

5.5 Der Auftraggeber räumt Arqum und deren Subunternehmern eine weltweite, gebüh-
renfreie Lizenz zum Hosten, Kopieren, Übertragen und Anzeigen der von ihm hochge-
ladenen Daten und Inhalte ein, soweit dies für die Erbringung der Softwareleistungen 
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erforderlich ist. Arqum ist berechtigt, die eingegebenen oder hochgeladenen Daten 
und Inhalte zu Backup-Zwecken zu vervielfältigen. 

5.6 Arqum gewährleistet, dass die im Rahmen der Leistungen bereitgestellte Software 
frei von Rechten Dritter ist. Sollten Dritte Rechte an der Software geltend machen, 
ist Arqum berechtigt, die Ansprüche durch Erwerb entsprechender Lizenzen zu besei-
tigen oder die Software unter Wahrung der wesentlichen Funktionalität so umzuge-
stalten, dass die Rechte der Dritten nicht mehr verletzt werden. Sollte dies mit wirt-
schaftlich zumutbarem Aufwand nicht möglich sein, ist Arqum berechtigt, das Abon-
nement bzw. die zugrundeliegende Vereinbarung gegen Erstattung bereits geleisteter 
und noch nicht verbrauchter Lizenzgebühren zu kündigen. 

 
6. Laufzeit und Kündigung von Abonnements 
6.1 Soweit nicht abweichend vereinbart gilt eine Laufzeit für Abonnements für Software-

leistungen von einem (1) Jahr. 
6.2 Soweit nicht abweichend vereinbart, verlängert sich die Laufzeit von Abonnements, 

wenn diese nicht mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende der Laufzeit or-
dentlich gekündigt werden, um jeweils ein (1) weiteres Jahr. Im Übrigen ist die or-
dentliche Kündigung ausgeschlossen. 

6.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
6.4 Im Fall der Beendigung des Hauptvertrags laufen Abonnements noch bis zum Ende 

der jeweiligen Abonnementlaufzeit weiter. 
6.5 Im Falle der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund durch den Auftrag-

geber erstattet Arqum erhaltene Lizenzgebühren für nicht genutzte Zeiträume. Im 
Falle der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund durch Arqum verfallen 
nicht genutzte Lizenzgebühren, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass 
Arqum durch die vorzeitige Vertragsbeendigung entsprechende Aufwendungen er-
spart hat. 

6.6 Nach dem Ende eines Abonnements ist der Auftraggeber verpflichtet, die Nutzung 
der Software einzustellen und auf Aufforderung von Arqum, jegliche etwa auf den 
Systemen des Auftraggebers für die Nutzung der Software installierte Software zu lö-
schen sowie etwa erhaltene Nutzerdokumentation an Arqum zurückzugeben oder zu 
vernichten. Der Auftraggeber ist für einen Zeitraum von einem (1) Monat nach Ende 
eines Abonnements berechtigt, seine Daten zu exportieren. Migrationsunterstützung 
wird durch Arqum gegen Vergütung geleistet. 

 
7. Datenschutz 
7.1 Soweit im Rahmen der Erbringung der Softwareleistungen eine Datenverarbeitung 

durch Arqum erfolgt, wird auf die Datenschutzerklärung von Arqum (abrufbar unter 
www.arqum.de) verwiesen. 

7.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, nur solche personenbezogenen Daten hochzuladen, 
einzugeben oder Arqum anderweitig zu übermitteln, bezüglich derer der Auftraggeber 
datenschutzrechtlich zur Weitergabe berechtigt ist. 
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Anhang: Merkblatt Informationssicherheit Compliance Tool 

 

Datenschutz und Informationssicherheit zum Schutz personenbezogener und unterneh-
mensspezifischer Daten haben einen hohen Stellenwert bei Arqum und den für das Com-
pliance Tool beauftragten Dienstleistern. Dazu werden bewährte Techniken und Maßnah-
men angewendet.  

Das Schutzniveau ist durch folgende Spezifikationen gekennzeichnet: 

 Nutzung von HTTPS/SSL um Datenschutz bei der Datenübertragung sicherzustellen 

 Hosting von Software und Daten auf virtuellen Linux-Maschinen auf Servern in 
Deutschland im Rechenzentrum eines deutschen Unternehmens mit ISO 27001 Zerti-
fizierung mit entsprechend hohen Sicherheitsstandards 

 Verschlüsselung der Daten während der Speicherung 

 Automatische Erstellung von täglichen Backups der virtuellen Maschine der letzten 7 
Tage. Zusätzlich werden stündliche Snapshots für die letzten 24 Stunden erstellt. 

 Pflege von Firewalls auf Cloud-Ebene in Richtung des externen Netzes 

 Security Monitoring: System- und Netzwerküberwachung über ICINGA und regelmä-
ßige Testanfragen, Angriffe werden anhand erhöhter Zugriffszahl erkannt 

 Desaster Recovery: Wiederherstellung von virtuellen Maschinen und deren Umge-
bung (internes Netzwerk, Firewall-Einstellungen etc.) 

 Kapselung von vertraulichen Daten wie Reports oder die Reports betreffende Doku-
mente durch eine entsprechende System-Architektur samt Rechte-Rollen-Konzept. 
Jeder Kunde hat seinen eigenen Bereich, eine sogenannte „Site“. Diese sind system-
technisch gegen unberechtigten Zugriff oder den Zugriff durch andere Kunden abge-
sichert. 

 Zentrales Rechtemanagement liegt ausschließlich bei Administratoren 

 Kapselung von firmenspezifischen Kundendaten bei den zuständigen Berater*innen 
von Arqum (Berater*innen sehen nur eigene Kunden) 

 Alle Beschäftigten von Arqum werden regelmäßig zu Informationssicherheit und Da-
tenschutz unterwiesen und sind zur Vertraulichkeit verpflichtet, dies beinhaltet auch 
ein sicheres Passwort-Management 

 Neben unseren Dienstleistern für das Hosting des Tools und der Entwicklung der 
Software setzen wir keine Unterauftragnehmer ohne vorherige Rücksprache mit un-
seren Kunden ein 

 Die Verarbeitung von Daten erfolgt auf Grundlage unseres geschlossenen Vertrags, 
in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung 
festgelegt sind. Im Compliance Tool werden keine personenbezogenen Daten verar-
beitet, die über die E-Mail-Adresse der beteiligten Personen hinausgehen.  

 Sofern vom Kunden gewünscht, werden kundenspezifische Daten im Tool nach Ab-
schluss des Projekts gelöscht 

 


